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§ 9 FeZG Zuständigkeit
 FeZG - Fernsprechentgeltzuschussgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.09.2023

1. (1)Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten hat die ORF-Beitrags Service GmbH

mittels Bescheid zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der Höhe der Zuschussleistung auf die Verordnung

gemäß § 6 hinzuweisen ist.

2. (2)Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine Zuschussleistung zu den

Fernsprechentgelten hat die ORF-Beitrags Service GmbH mittels Bescheid die Entziehung der Zuschussleistung

rückwirkend mit jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die Zuschussleistung

weggefallen ist.

3. (3)Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten des § 7 hat die ORF-Beitrags Service GmbH

mittels Bescheid die Zuschussleistung zu entziehen.

4. (4)Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind von der ORF-Beitrags Service GmbH

mittels Bescheid zurückzufordern, wenn der Zuschussempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben,

bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat

oder wenn er erkennen musste, dass die Zuschussleistung nicht gebührt.

5. (5)Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des

Falles nicht möglich oder unbillig, ist die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der ORF-

Beitrags Service GmbH gestundet werden. Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht bezogener

Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit Kosten oder

Weiterungen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann

die ORF-Beitrags Service GmbH von der Hereinbringung absehen.

6. (6)Gegen Bescheide der ORF-Beitrags Service GmbH und wegen Verletzung ihrer Entscheidungspflicht in

Verwaltungssachen kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden.

7. (7)Unbeschadet der Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter

Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, unterliegt die Tätigkeit der Gesellschaft der Aufsicht des Bundesministers für

Finanzen. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind bei der Besorgung der ihnen nach diesem Bundesgesetz

zukommenden Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers für Finanzen gebunden. Dem Bundesminister

für Finanzen sind von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu geben

und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln.

8. (8)In Verfahren gemäß Abs. 1 bis 4 sind das AVG und das VVG anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999
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